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Goldrausch 
Archipelkampagne – 74 – 

Hintergrund: 
 
In der Universität zu Klein Rhaetikon hat man die Ereignisse in Eldengard, Timbedien und Karandor zur 
Kenntnis genommen. Jedoch diese Geschehnisse sind weit entfernt. Nur Dotore Biologico Swartenstein, 
ein verschrobener Forscher und Wissenschaftler befasste sich genauer mit den Vorkommnissen, mit dem 
Auftauchen der Pliska. Dann bebte auch hier in den Noestlinger Bergen die Erde, so wie sie es manche 
Tage im Jahr macht. Für Swartenstein steht fest, zum Gespött der anderen, jetzt sind sie auch hier, im 
Königreich NeuRhaetikon. Somit macht sich der Dotore auf, dieses Phänomen zu untersuchen. 
Nun sind zwei Monate ins Land gezogen und Dotore Swartenstein ist noch nicht zurück.  
So werden tapfere Recken, mit tadellosem Ruf, gesucht, die im Namen der Universität den Verbleib des 
Dotore ergründen sollen. 
 
Die Kunde geht um, in den Noestlinger Bergen ist seit dem Beben Gold zu finden. Nicht so viel wie in 
Kaskiem, aber die Bäche waschen aus dem Gestein Gold, Silber und Edelsteine. Da sollte man doch sein 
Glück machen können. 
 
Wieder ein Beben. Dieses Mal scheint es stärker gewesen zu sein. Man hört, die Vulguren wären nervös. 
Das letzte Mal als sie in Erscheinung getreten sind, tauchten die Konsilli und Echsen auf. Vielleicht 
wissen sie auch etwas über die Pliska. Wenn in NeuRhaetikon diese Dinger aus der Erde gespuckt 
werden, dann sollten die unterirdisch lebenden Vulguren ja wohl am besten Bescheid wissen. 
 
 
Outtimeinformationen 
Dieser Con ist ein Abenteurercon. Das Congelände weist einige spezielle Dinge auf, die ihr bei eurer Anmeldung 
berücksichtigen solltet: 
1. Es ist absolut und per Hausordnung verboten in der Nähe des Hauses offenes Feuer zu machen. Das bedeutet, 
es wird kein Lagerfeuer, weder in der Feuerschale noch in Grills geben. Daraus folgt, dass ihr euch kein warmes 
Essen machen könnt.  
2. Die Zimmer sind „Schlafzimmer“. Es stehen dort drei Stockbetten darin. Außerdem ist für viel eigenes Equipment 
kein Platz. In den Zimmern sind weder Tische noch Stühle. Der Platz im Schrank ist auch begrenzt. 
3. In diesem Haus sind eigene Getränke nicht gestattet. Das bezieht sich auf Bier und Wein. Vor Ort gibt es aber 
genügend zu kaufen. (Bier 2€, Cola, Wasser je 1€, außerdem gibt es fränkische Weine rot/weiß). Die Sorten sind 
absolut trinkbar, also diesbezüglich keine Sorge. 
Es handelt sich IT um eine einfache Taverne in NeuRhaetikon. Es wird ein quasi Vollverpflegungscon werden. Es 
wird beispielsweise belegte Brote, Suppe, Eintöpfe, Kartoffeln mit Quark und Fleisch geben. Wir kümmern uns also 
um ausreichend Nahrung. Wer Angst hat zu verhungern, darf sich natürlich etwas eigenes Mitbringen. Die 
Kühlmöglichkeiten werden jedoch komplett von der Taverne genutzt werden. Die Verpflegung wird also über die 
Taverne geregelt, wie in einem Gasthaus. Ebenfalls könnt ihr euch das Trinken in der Taverne Intime/Outtime 
kaufen. Da der Platz in den Zimmern sehr begrenzt ist würde ich das Prinzip des „Was-du-mitträgst-hast-du-dann-
auch-dabei“ anwenden. (Kleine Tasche mit OT-Kram und Bettwäsche (Laken, Kissen- und Deckenbezug) als 
Ausnahme). 
Da das Haus nur 4 6-Bettzimmer hat, ist die Anzahl der Spieler natürlich begrenzt. Ich werde die Plätze nach 
eingehender kompletter Anmeldungen (Anmeldung+Conbeitrag) vergeben. Sollten die SC bzw. NSC-Plätze voll sein, 
darf man sich natürlich entscheiden als das jeweils andere zu kommen oder den Platz freizugeben. Wenn der Con 
voll ist, biete ich auch eine Warteliste an, falls jemand abspringt. 



Geschichten aus NeuRhaetikon 
 

 
Informationen 
Datum:    Do 19.07.18 – So 22.07.18  
Anreise:  ab Do 19.07. ab 16:00 Uhr 
Intime:   Do nach dem Einchecken – So 00:30 
Ort:   Naturfreundehaus Königsheide, Rügersberg 13, 95466 Weidenberg 
   http://www.koenigsheide.net  
Orga:   Tanne/Uwe 
Genre:   Abenteurer-Con 
Unterbringung: Dusche, Klos, 4 enge Zimmer mit 6 Betten  
Verpflegung:  Vollverpflegung, Getränke gibt es zu kaufen 
Regelwerk:  Con-Trolle (grüne Version)  
Teilnehmer: 9 SCs + NSCs + Kinder = 24 Personen 
Müll: Wird getrennt vor Ort entsorgt 
 
Kosten:   

angemeldet bis SC NSC* Kinder (0-12 Jahre) 
03.06.2018 60 € 40 € 30 € 
24.06.2018 70 € 50 € 30 € 

*NSCs:  Die ersten beiden SC-Vulguren werden als NSCs verbucht und bekommen die 20€ auf dem Con zurück. 
 Die Wirtsleute erhalten einen Teil des Beitrags als Aufwandsentschädigung wieder. 
 
Anmeldung an: Überweisung an: Informationen und Kontakt 
Stefan Tanfeld 
Obere Straße 5a 
01665 Schmiedewalde 
 rhaetikon@ 
archipelkampagne.de 
 

Post oder Email  

Empfänger: 
IBAN: 
BIC: 
 
Bank / KI:  
 
Verwendung: 

Stefan Tanfeld 
DE55 6609 0800 0030 7242 89 
GENODE61BBB 
 
BBBank 
 
AK 74  „Realname“  

 
Tel. Tanne: 035245 / 72127 

rhaetikon@archipelkampagne.de 
 

Wenn ihr Fragen habt ruft an,  
ich beißen nicht jeden! 

 

 
Spielschwerpunkte (0 sehr wenig bis  5 hauptsächlich) 

Ambiente Kampf Rätsel Magie Politik 
4 2 4 2 2 

Ambiente – Das steht für die Spielzeit untereinander oder für seinen Charakter.  
Kampf – Nachtwache schieben müssen oder unbehelligt durch den Wald wandern können und Blümchen pflücken. 
Rätsel – Steckt der Plot voller Rätsel und kann man Situationen auch mit Finesse lösen. 
Magie – Ist die Magie allgegenwärtig oder ist das Toastbrot das einzige was magisch ist. 
Politik – In feinen Gewändern tafeln und wichtige, weltbewegende Entscheidungen im Namen des Landes treffen 
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Teilnahmebedingungen 

1. Der Veranstalter haftet nicht für Sach- oder Personenschäden, es sei denn, grob fahrlässiges Verhalten seitens des 
Veranstalters liegt vor. Für selbstverschuldete Schäden haftet der jeweilige Verursacher. Eine Personen - Privat - 
Haftpflichtversicherung empfehlen wir grundsätzlich und setzen diese daher voraus. 

2. Für den Verlust von persönlichen Gegenständen und anderen Wertsachen übernimmt der Veranstalter und die 
Spielleitung keine Haftung. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, bei Verdacht von Diebstahl, die teilnehmende 
Personen und sein mitgeführtes Hab und Gut zu durchsuchen.  

3. Das Rauchen und offenes Feuer ist im Wald verboten. 
4. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, grob fahrlässiges oder spielstörendes Verhalten, sowie den Genuss von 

Drogen oder hochprozentigen Alkohol mit dem Ausschluss von der Veranstaltung, ohne Rückerstattung des 
Teilnehmerbetrages (auch nicht anteilig), zu ahnden. 

5. Eine Rückerstattung des Teilnehmerbetrages bei Nichtteilnahme ist aus organisatorischen Gründen grundsätzlich nur 
bis vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin möglich. In diesem Fall Muss eine Bearbeitungsgebühr von 35€ des 
Teilnehmerbetrages einbehalten werden. Danach kann keine Erstattung mehr erfolgen. 

6. Das Mindestalter der Teilnehmer ist mit 18 Jahren angesetzt.  
7. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der Teilnahmebedingungen unwirksam sind oder werden, berührt das die 

Gültigkeit des Vertrages und der üblichen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Nichtigkeit einzelner Bestimmungen 
gilt die Regelung, die der ursprünglichen vorgesehenen wirtschaftlich am nächsten kommt und rechtlich zulässig ist.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Veranstalter 
1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die im Zusammenhang mit der Veranstaltung möglichen Belange 
2. Vertragspartner sind der Teilnehmer und der Veranstalter. 
3. Der Teilnehmer ist sich der Natur der Veranstaltung und insbesondere der daraus folgenden Risiken bewusst 

(Nachtwanderung, Kämpfe mit Polsterwaffen,  eventuelle Zeckenbisse etc.), sowie der hohen psychischen Belastung. 
4. Der Teilnehmer verpflichtet sich, sich selbsttätig über die geltenden Sicherheitsbestimmungen zu informieren und seine 

Ausrüstung einer Sicherheitsprüfung der Veranstalter zu unterziehen. 
5. Der Teilnehmer verpflichtet sich nach Möglichkeit gefährliche Situationen für sich, andere Teilnehmer und die 

Umgebung zu vermeiden. Insbesondere zählt dazu das klettern an ungesicherten Steilhängen, das Entfachen von 
Feuern außerhalb von dafür vorgesehenen Feuerstätten, das Benutzen von nicht zugelassenen oder nicht überprüften 
Waffen oder Ausrüstung, sowie insbesondere übermäßiger Alkoholkonsum. 

6. Den Anweisungen der Veranstalter, seiner gesetzlichen Vertreter und seiner Erfüllungsgehilfen ist Folge zu leisten. 
7. Teilnehmer, die gegen die Sicherheitsbestimmungen verstoßen, andere Teilnehmer gefährden oder den Anweisungen 

des Veranstalters in schwerwiegender Art und Weise nicht folge leisten, können von der Veranstaltung verwiesen 
werden, ohne daß der Veranstalter eine Pflicht zur Rückerstattung des Teilnehmerbetrages (auch nicht teilweise) hat. 

8. Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß und unerlaubter 
Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Veranstalter, ihre gesetzlichen Vertreter oder ihre Erfüllungsgehilfen nicht 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

9. Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind bei leichter Fahrlässigkeit auf dem Ersatz 
des vorhersehbaren Schadens beschränkt. 

10. Alle Rechte an Ton-, Film- und Videoaufnahmen bleiben den Veranstaltern vorbehalten. 
11. Alle Rechte an der aufgeführten Handlung, sowie die der Veranstalter verwendeten Ensemble von Begriffen und 

Eigennamen bleiben den Veranstaltern vorbehalten. 
12. Jede öffentliche Aufführung, Übertragung oder Wiedergabe von Aufnahmen, auch Nachbearbeitung, ist nur mit 

vorherigem schriftlichem Einverständnis der Veranstalter zulässig. 
13. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die Veranstalter behalten sich vor, im Vorfeld der Veranstaltung Teilnehmer ohne 

Angaben von Gründen gegen Rückerstattung des vollen Teilnahmebetrages von der Veranstaltung auszuschließen. 
14. Die Anmeldung bleibt bis zum vollständigen Begleichen des Teilnehmerbetrages vorbehaltlich. Erst das eingehen der 

Anmeldung in Verbindung mit dem geforderten Geldbetrag macht die Anmeldung gültig. 
15. Bei Anmeldung im Namen und Rechnung eines Dritten, haftet der Anmeldende für dessen Verbindlichkeiten aus dieser 

Verpflichtung als Gesamtschuldner. 
16. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sind oder werden, 

berührt das die Gültigkeit des Vertrages und der üblichen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Nichtigkeit einzelner 
Bestimmungen gilt die Regelung, die der ursprünglichen vorgesehenen wirtschaftlich am nächsten kommt und 
rechtlich zulässig ist.  

Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- sowie Teilnahmebedingungen der Veranstalter und das Recht der BRD. 

 


